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ADEG Dorfladen Viehdorf „einkaufen & zaumkema“ – 1. Einkaufstag 
 
Nach intensiven Umbau- und Vorbereitungsmaßnahmen wird der neue ADEG Dorfladen am 
4. Dezember 2025 um 06:15 Uhr zum ersten Mal öffnen. Es gibt zusätzliche Öffnungszeiten 
in Selbstbedienung und tolle Eröffnungsangebote: 
 
Aktion gültig von 4. – 6. Dezember 2025:  
1 Leberkäsesemmel nach Wahl, per Stk. € 1,00 
1 Leberkäsesemmel nach Wahl u. Coca-Cola, Fanta od. Sprite (0,5 l PET-Flasche, zzgl. 
Pfand € 0,25) € 2,50 
 
Viele Freiwillige haben mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Räume renoviert und an-
schließend gereinigt wurden. Gemeinsam mit ADEG wurde der Ladenbau geplant und umge-
setzt. Zusätzlich waren Gemeinderäte und Unterstützer in der Gemeinde für die Gutschein-/ 
Bausteinaktion unterwegs, um die Gründungskosten möglichst gering zu halten.  
 
Ein herzliches Dankeschön an Obmann Oliver Zwiefelhofer, Obmann-Stv. Franz Kloibhofer, 
den Mitarbeiterinnen, allen freiwilligen Helfern, an die Familie Bertl, die die Räumlichkeiten 
saniert hat, allen ausführenden Firmen und den Gemeinderäten für ihren Einsatz in den letz-
ten Wochen und Monaten.  
 
Informationen gibt es über die bekannten Kanäle und auf www.dorfladen-viehdorf.at 
 

Glasfaserausbau – Projektstatus 
 
Derzeit werden die letzten Straßenzüge im Ortsgebiet von Viehdorf ausgebaut. Die Künetten 
werden auf jeden Fall auch noch vor Weihnachten zuasphaltiert. Die Baufirma bemüht sich 
vor dem Frühjahrsanbau die Arbeiten auf den landwirtschaftlichen Flächen abzuschließen.  
 
Der POP, also die „Schaltzentrale“ ist mittlerweile mit der Glasfaserhauptleitung der TTI ver-
bunden. Für die Inbetriebnahme des POP und den Start für die Kunden fehlen aber noch 
Komponenten einer Schweizer Firma, die Fertigstellung dort kann sich leider noch bis ins 
nächste Jahr ziehen. 
Wenn der POP betriebsbereit ist, wird seitens der NÖGIG an die baulich fertiggestellten 
Haushalte das Hausanschlusspaket versendet. Die Bewohner haben dann 3 Monate Zeit, die 
Hausinstallation nach beiliegender Anleitung vorzunehmen. Hat man das erledigt, meldet 
man die Fertigstellung bei der NÖGIG. Das Einblasen und Aktivieren des Glasfaseranschlus-
ses erfolgt dann in Etappen, wenn mind. 8-10 Haushalte, die an einem Schaltschrank liegen, 
mit ihrer Hausinstallation fertig sind. Erst dann ist auch die Entscheidung für einen Glasfaser-
Anbieter notwendig. 
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Dorfhaus-Adventkalender 
 
Wie jedes Jahr soll auch heuer wieder im Advent das Dorfhaus als großer, kreativer 
Adventkalender fungieren. Alle Bürger, die Volksschule und der Kindergarten sowie die Ver-
eine und Wirtschaftstreibenden werden ersucht, die Gemeinde bei der Gestaltung des Vieh-
dorfer Adventkalenders zu unterstützen. 
 
Jeder, der seine Kreativität in dieses „Viehdorfer Wahrzeichen“ einbringen will, ist 
herzlich dazu eingeladen.  
 
Wer ein Fenster für den Adventkalender 2025 gestalten möchte, möge sich bitte bis  
24. November bei GGR Maria Seisenbacher unter 0664/ 79 46 001 melden. 
 

Herzlichen Dank schon im Voraus an alle Mitwirkenden! 
 

Information Winterdienst  
 
Bei der Winterdienstbesprechung am 23. Oktober 2025 wurde der Einsatzplan für Schnee-
räumung und Sandstreuung in unserem Gemeindegebiet für die bevorstehende Wintersaison 
erstellt. Unser Räum- und Streudienstpersonal wird sich wie jedes Jahr bemühen, in partner-
schaftlicher Art und Weise höchstmögliche Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten. 
 
Wir ersuchen um Verständnis, dass bei starkem Schneefall nicht alle Straßen gleich-
zeitig von unserem Personal geräumt werden können. Wir sind jedenfalls bemüht, wie-
der unser Bestes zu geben. 
Bei angekündigtem starkem Schneefall empfehlen wir, ausnahmsweise das Auto am 
Parkplatz bei der FF Viehdorf abzustellen. Damit kann im Ortszentrum eine optimale 
Schneeräumung gewährleistet werden.  
Die Räumung der Landesstraßen erfolgt durch die Straßenmeisterei Amstetten Nord und die 
Gemeinde hat darauf keinen Einfluss. 
 
Bitte schneiden Sie Sträucher, Stauden und Bäume, die an eine öffentliche Straße angren-
zen, so weit zurück, dass sie auch bei Schneedruck nicht in den Straßenkörper hineinreichen. 
Generell sollte immer beachtet werden, dass auf Straßen stets zwei Fahrstreifen (5,2 m) frei-
bleiben müssen, um das ungehinderte Befahren zu gewährleisten. Vor allem Einsatzfahrzeu-
gen, Müllabfuhr und Schneeräumfahrzeugen ist eine problemlose Zufahrt zu ermöglichen! 
Die Güterwege außerhalb des Ortsgebietes müssen links und rechts mit Schneestangen ge-
kennzeichnet sein. Wenn vom Anrainer keine Fahrbahnkennzeichnung vorgenommen 
wurde, kann keine Schneeräumung seitens der Gemeinde erfolgen.  
 
Wir wollen auch auf § 93 der Straßenverkehrsordnung hinweisen: Gemäß § 93 Abs.1 der 
Straßenverkehrsordnung sind die Liegenschaftsbesitzer (ausgenommen von dieser Bestim-
mung sind Eigentümer von unverbauten, land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaf-
ten) in Ortsgebieten verpflichtet, Gehsteige und Gehwege entlang der ganzen Liegen-
schaft zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr zu räumen und bei Glatteis zu streuen. Ist 
kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von einem Meter zu 
säubern und zu streuen. Weiters haben die Grundeigentümer auch die Pflicht zur Beseitigung 
von Gefahren durch Dachlawinen.  
 

Nikolausaktion der Landjugend 
 
Die Landjugend bietet auch heuer wieder Nikolaus-Hausbesuche am 5. und 6. Dezember 
an. Anmeldung ist bis 3. Dezember bei Jakob Gruber unter 0677/ 64 055 146 möglich. 
 



Feuerlöscherüberprüfungen der FF Viehdorf 
 

Die Freiwillige Feuerwehr Viehdorf führt in Zusammenarbeit mit der Firma 
„Schmutz macht sauber“ wieder die Feuerlöscherüberprüfung durch (alle 2 Jahre 
erforderlich). 
 
Bringen Sie Ihren Feuerlöscher am  
           Samstag, dem 29. November 2025 von 8:00 bis 12:00 Uhr  

          in das Feuerwehrhaus Viehdorf zur Überprüfung laut ÖNORM F1053.  
           

Preis: € 9,00 inkl. Prüfplakette 
 
Weiters besteht die Möglichkeit, Neugeräte für Haus, Garage, Auto, etc. zu erwerben. 
 

Schloss-Advent in Hainstetten 
 
Am Samstag, dem 29. November von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, dem  
30. November 2025 von 9 bis 18 Uhr findet in Hainstetten der Schloss-Advent statt. 

Am Samstag um 9:00 Uhr findet in der neu restaurierten Barbarakapelle die hl. Messe mit 
musikalischer Begleitung durch den Chor Cantare Musica statt. 
Um 10:00 Uhr erfolgt die Begrüßung und Eröffnung durch Bgm. Markus Burgstaller mit an-
schließender Segnung der Adventkränze. 
 
Verschiedene Aussteller präsentieren kreative Bastelarbeiten und Kunsthandwerk, die Rol-
lenden Engel haben einen Benefizstand.  
Ein großes kulinarisches Angebot sorgt für das leibliche Wohl in vorweihnachtlicher Atmo-
sphäre (u.a. frische Bauernkrapfen, Klosterbrot aus der hauseigenen Backstube, Mehlspei-
sen, etc.), auch für Kinderbetreuung durch Schwester Cornelia ist gesorgt.  
 
Am Samstag tritt um 14 Uhr in der Kirche das Kultur Spektrum Neustadtl auf, um 17:00 Uhr 
findet ein Laternenumzug statt. Am Sonntag um 15.30 Uhr findet die Verlosung der Tombola 
(keine Anwesenheitspflicht) statt, um 17 Uhr kommt der Nikolaus!  
 
An beiden Tagen werden Schlossführungen (Gratis Tickets in der Info Hütte) und Kut-
schenfahrten angeboten.  
Weitere Infos finden Sie unter www.schlossadvent-hainstetten.at.  
 

DER REINERLÖS DIENT ZUR ERHALTUNG DES KLOSTERS UND DER  
BARBARA - KAPELLE IM SCHLOSS. 

 

Konzertmusikbewertung am Sonntag, 30. November 2025 
 
Der Musikverein Viehdorf in Zusammenarbeit mit der BAG Amstetten lädt auch heuer wieder 
zur Konzertmusikbewertung in Viehdorf ein. 
 
Die Veranstaltung findet am Sonntag, dem 30. November 2025 ab 8:30 Uhr im Turnsaal der 
Volksschule Viehdorf (Kulturwerkstatt) statt.  
Den Zeitplan der Auftritte entnehmen Sie dem Schaukasten des Musikvereins am Dorfplatz. 
Er ist auch bei der Veranstaltung direkt erhältlich. 
 
Der Musikverein Viehdorf tritt um ca. 13:00 Uhr zur Wertung an! 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei! 
 

Der Musikverein Viehdorf und die BAG Amstetten freuen sich auf Ihren Besuch! 



ÖAAB Punschstand „Helfen wir helfen“ 
 
Am ersten Adventsonntag, den 30. November 2025 hat der ÖAAB Viehdorf vormittags am 
Kirchenplatz den traditionellen Punschstand „Helfen wir helfen“. Trinken Sie einen Glühmost 
oder Tee, mit Ihrer freiwilligen Spende werden bedürftige Personen in der Gemeinde unter-
stützt. 
 

Dorfadvent, Besuch vom Nikolaus und Perchtenlauf in Viehdorf  
 
Am 2. Adventsonntag, dem 07. Dezember 2025 findet die Hl. Messe um 10:00 Uhr statt. 
Ab 11:00 Uhr findet am Dorfplatz der Viehdorfer Dorfadvent statt.  
 
Die Landjugend, die Feuerwehrjugend und die Pfarre sorgen an Ständen für Ihr leibliches 
Wohl. Die Räume des Dorfhauses stehen zum Hinsetzen, Essen und Aufwärmen offen. Die 
Pfarre verkauft traditionell Weihnachtsbäckerei und regionale Produkte.  
Die Musikschule Ybbsfeld und ein Flötenensemble des Musikvereins werden ab 11.00 Uhr 
mit vorweihnachtlichen musikalischen Beiträgen für Adventstimmung sorgen. 
 
Um 15:00 Uhr kommt der Nikolaus in die Kirche (bitte für Ihr Kind ein Sackerl vorbereiten, 
mit Namen versehen und bis 14:45 Uhr in der Sakristei abgeben).  
Um 17:00 Uhr findet am Kirchenplatz ein Perchtenlauf mit einem Showprogramm der 
Gruppe „Luzifers Schattenfürsten“ statt. 
 

Flächendeckende Kanalerhebung in Viehdorf geplant 
 
Die Gemeinde Viehdorf plant, in den nächsten 1-2 Jahren eine flächendeckende Kontrolle 
aller Liegenschaften durch externe Partner durchzuführen. Kontrolliert werden die Flächen 
für Kanal- und Wasseranschluss.  
Sollten Sie seit der letzten Erhebung 2003/2004 etwas dazu gebaut haben oder ein Dach- 
oder Kellergeschoss an den Kanal angeschlossen haben, bitten wir um Mitteilung.  
 

Wasserzähler - Vorbereitung für den Winter 
 
Um Frostschäden zu vermeiden, möchten wir Sie daran erinnern, Wasserzähler im Winter so 
zu isolieren, dass sie vor Frost geschützt sind. Vor allem in unbeheizten und unbewohnten 
Objekten ist darauf zu achten. Jeder Liegenschaftseigentümer ist für diese Vorsorge selbst 
verantwortlich, sollten Frostschäden an Wasserzählern auftreten, sind die Reparaturkosten 
von jedem Eigentümer selbst zu tragen. 
Die Wasserzähler, die für heuer zum Tausch vorgesehen sind, werden in den kommenden 
Wochen bis zum Jahreswechsel getauscht. Falls Ihr Zähler getauscht werden muss, wird 
ein Gemeindearbeiter bezüglich Terminvereinbarung Kontakt mit Ihnen aufnehmen. 
 

NÖ Heizkostenzuschuss 2025/2026 
 
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicher:innen einen 
einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2025/2026 in der Höhe von € 150,- zu 
gewähren. Benötigt werden: Einkommensnachweise aller im Haushalt gemeldeten Personen, 
E-Card sowie die Kontoverbindung (IBAN). Von der Förderung ausgenommen sind: Per-
sonen die keinen eigenen Haushalt führen, Personen die Leistungen nach dem NÖ Sozi-
alhilfe-Ausführungsgesetz beziehen, Personen, die in Heimen auf Kosten eines Sozialhil-
feträgers sind sowie Personen die privatrechtlich Anspruch auf Beheizung der Wohnung ha-
ben (Ausgedinge, Pachtverträge, Deputate).  
 



Die Einkommenshöchstgrenze ist für Ausgleichszulagenbezieher (Brutto): 
Alleinstehend:   € 1.273,99 
Alleinerziehend, 1 Kind: € 1.470,56 
Ehepaar, Lebensgefährte: € 2.009,85 
 
Die Einkommenshöchstgrenze ist für Bezieher von Leistungen nach dem Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz, von Kinderbetreuungsgeld oder von einer Pension (Brutto): 
Alleinstehend:   € 1.486,32 
Alleinerziehend, 1 Kind: € 1.715,66 
Ehepaar, Lebensgefährte: € 2.344,83 
 
Am Gemeindeamt oder auf unserer Homepage www.viehdorf.gv.at erhalten Sie weitere Infos. 
Der Heizkostenzuschuss kann bis 31. März 2026 am Gemeindeamt beantragt werden. 

 

ID-Austria  
 

Die ID-Austria ersetzt die bisherige Handy-Signatur.  
Mit der App ID-Austria können Sie Ihre Identität nachweisen (Führerschein, Personalausweis 
oder Reisepass können über die App digital gezeigt werden). Weiters können Sie Dokumente 
elektronisch unterschreiben, Amtswege können bequem von zu Hause aus erledigt werden, 
z.B. Meldezettel ausstellen, Wahlkarte beantragen, Volksbegehren unterschreiben, Services 
der Sozialversicherung (Wahlarztrechnungen online einreichen)  
FinanzOnline, etc.  
 
Nutzen können die ID-Austria alle Personen über 14 Jahre mit einem Bezug zu Österreich. 
Sie benötigen dafür: -     ein Smartphone mit der kostenlosen App „ID-Austria“ 

- Registrierung bei einer Behörde 

Seit 15. Oktober 2025 können Sie Ihre ID-Austria am Gemeindeamt zu den üblichen 
Öffnungszeiten beantragen.  
 
Sie benötigen dafür Ihr Smartphone mit der App, einen amtlichen Lichtbildausweis (Führer-
schein, Reisepass, Personalausweis), ein aktuelles Passfoto (wenn kein Foto vom Personal-
ausweis oder Reisepass im System gespeichert ist, Foto darf nicht älter als 6 Monate sein). 
 
Es gibt von der ID Austria 2 Varianten: Basisfunktion und Vollfunktion. 
Basisfunktion: enthält alle Funktionen der bisherigen Handy-Signatur, Umstieg von der 
Handy-Signatur auf die ID Austria mit Basisfunktion ist online möglich, wenn Ihre Handy-
Signatur behördlich registriert wurde.  
Vollfunktion: bietet zusätzliche Funktionen wie digitale Ausweise (gültig in der EU), eine Iden-
titätsfeststellung bei der Behörde für die Vollfunktion ist unbedingt erforderlich. 
 

Nur verbandseigene GDA-Tonnen werden entleert! 
 
In letzter Zeit werden bei den Abfuhrterminen vermehrt fremde oder zusätzliche Mülltonnen 
bereitgestellt. Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich Mülltonnen des GDA geleert wer-
den. Andere Behälter – auch wenn sie ähnlich aussehen – werden nicht entleert.  
Nur die vom GDA bereitgestellten und registrierten Mülltonnen sind der jeweiligen Liegen-
schaft zugeordnet und werden über die Müllgebühr verrechnet. Bei fremden Tonnen ist nicht 
nachvollziehbar, ob dafür eine Gebühr entrichtet wurde. Das Bereitstellen fremder Tonnen 
führt zudem zu Verzögerungen bei der Abholung und beeinträchtigt die Effizienz der Abfuhr-
touren. 
 
 



VOR Regio und VOR Flex werden zu leopoldi 
 
Mit „leopoldi“ wird eine neue Dachmarke für den Regionalbus- und Bedarfsverkehr geschaf-
fen. Leopoldi steht für Verlässlichkeit, die niederösterreichische Identität und Heimatverbun-
denheit. Benannt nach unserem Landespatron, dem Heiligen Leopold, der mit Weitsicht, 
Stärke und Verantwortung unser Land geprägt, gefördert und geformt hat. Leopoldi steht für 
ein sicheres und stabiles Mobilitätsnetz. Schüler, Pendler und Familien werden Tag für Tag 
verlässlich von A nach B befördert. Der geradlinige leopoldi für den Regionalbusverkehr ist 
flächendeckend laut Fahrplan unterwegs Er bringt die Menschen sicher, schnell und verläss-
lich von A nach B., die quirlige leopoldi für den Bedarfsverkehr bietet ein Mehr an Flexibilität. 
Sie ist immer da, wenn man sie ruft.  
 

Vogelgrippe 
 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat 
durch Kundmachung das gesamte Bundesgebiet als Gebiet mit erhöhtem Risiko im Sinne 
des § 8 Abs. 3 VGV ausgewiesen. 
 
Enten und Gänse sind getrennt zu anderem Geflügel halten, sodass ein direkter und indirek-
ter Kontakt nicht möglich ist und 
 
- entweder das Geflügel durch Netze, Dächer, horizontal angebrachte Gewebe oder andere 

geeignete Mittel vor dem Kontakt mit Wildvögeln schützen, 
- die Fütterung und Tränkung der Tiere soll im Stallinnenbereich oder einem Unterstand 

erfolgen. Die Tränkung darf nicht mit Oberflächenwasser erfolgen, zu dem Wildvögel Zu-
gang haben. 
Die Reinigung und Desinfektion der Beförderungsmittel, Ladeplätzen und Gerätschaften 
hat mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen.  

 
Besondere Meldepflichten:  

- Abfall der Futter- und Wasseraufnahme von mehr als 20 % 
- Abfall der Eierproduktion um mehr als 5 % für mehr als 2 Tage 
- Mortalitätsrate höher als 3 % in einer Woche 

 

Wohnhaus zu verkaufen 
 
Baujahr 1984, Grundstücksgröße 738 m², Wohnfläche 125 m², unterkellert, Wohnzimmer, 
Schlafzimmer, Küche/Esszimmer, 2 Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Bad, WC.  
Bezug frühestens Herbst 2026, Preis auf Anfrage, Schulstraße 1, Tel. 0676/ 609 1339. 

 
 
 
 

Viehdorf. echt. herzlich. nah. 
 
 
 

 
Markus Burgstaller, MA 

Bürgermeister 
 
 
 



 



 


